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iBei bestem Wetter war wieder viel los beim Maibaumstellen am 30.04. in 
Schopfloch, Ober- und Unteriflingen. Alle drei Feuerwehrabteilungen konn-
ten im Anschluss viele Bürgerinnen und Bürger bei den Hocketsen bewirten.
Die drei Maibäume stehen nun wieder in ihrer vollen Pracht in den Ortsteilen:

Herzlichen 
Dank 

an alle Beteiligten  
der Feuerwehrabteilungen  

für die gelungene Organisation und 
Durchführung der Feste.

Die Maibäume stehen wieder

iMaibaum Schopfloch

i

i

Maibaum Oberiflingen

Maibaum Unteriflingen
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Interessensabfrage für Bauplätze im „Laiber Süd“ 
in Schopfloch
Es ist so weit, die Bauplätze im „Laiber Süd“ sind fertigge-
stellt.
Bevor wir in das offizielle Vergabeverfahren einsteigen, 
möchten wir das bestehende Interesse in Schopfloch abfra-
gen. Sie sind grundsätzlich an einem Bauplatz interessiert? 
Dann melden Sie sich gerne bei uns unter der Telefonnum-
mer 07443 9603-15 oder k.papenberg@schopfloch.de
Die Fakten, kurz und knapp:
•	 Die Bauplätze haben eine Größe von ca. 500 bis 650 m²
•	 Der Quadratmeterpreis liegt bei 170 €
•	 Bauverpflichtung liegt bei 4 Jahren
•	 Der Baubauungsplan kann online auf der Homepage ein-

gesehen werden
•	 Bauplätze werden über ein Vergabeverfahren vergeben 

– die Richtlinien dazu sind auf unserer Homepage

Neue Regelung ab dem 01. Mai 2025:  
digitale biometrische Lichtbilder
Das Bundesinnenministerium will Identitätsdiebstahl und 
Manipulation verhindern sowie die Sicherheit hoheitlicher 
Dokumente erhöhen.
Passbilder für die Beantragung von Reisepässen und Perso-
nalausweisen dürfen ab dem 1. Mai 2025 aufgrund einer Ge-
setzesänderung bundesweit nur noch in digitaler Form vom 
Bürgerbüro angenommen werden.
Bürgerinnen und Bürger haben die Wahl, ob sie das Lichtbild 
für Ausweisdokumente im Bürgerbüro oder bei einem zer-
tifizierten Fotostudio erstellen lassen. Welche Fotostudios 
dafür ausgewählt sind, können Sie auf der Internetseite der 
Arbeitsgemeinschaft E-Passfoto (https://alfo-passbild.com/
fotograf-in-der-naehe/) nachschauen.
Somit sind selbstgemachte Fotos aus Fotokabinen oder aus 
Foto-Apps und Bilder auf Papier nicht mehr zulässig!

Was ist zu beachten?
Lichtbilder im Bürgerbüro
Das Passbild wird von einem Fotogerät im Rathaus direkt 
an das Fachverfahren zur Antragstellung des Ausweisdoku-
ments weitergeleitet. Das Foto kann nicht weiterverwendet 
werden. Zu beachten ist, dass für die Aufnahme der Lichtbil-
der im Bürgerbüro eine Gebühr von 6,00 € anfällt.
Lichtbilder von privaten Fotodienstleistern
Passbilder dürfen nur noch von zertifizierten Fotostudios 
ausgestellt werden, welche die Voraussetzungen für die ge-
sicherte elektronische Kommunikation eingerichtet haben 
(vgl. § 7 Absatz 1 Nummer 1 PAuswV). Die Bilder werden 
verschlüsselt über das E-Passfoto-System elektronisch an 
die Behörde übermittelt. Dies erfolgt durch einen QR-Code.
In der Gemeinde Schopfloch ist die Lichtbildaufnahme vo-
raussichtlich ab dem 22. Mai 2025 möglich.

Verschmutzung in der Dornstetter Straße
Rund um den Altkleidercontainer in der Dornstetter Straße 
wurden Säcke voller Kleidung abgeladen.

Dies ist nicht Sinn und Zweck der Container. Es stellt eine ille-
gale Müllablagerung und Verschmutzung unserer Gemeinde 
dar. Wer Hinweise hierzu hat, kann dies gerne bei uns mel-
den. Die Hinweise werden auf Wunsch anonym behandelt.

Altkleidercontainer wird abgebaut
Der Altkleidercontainer von der Firma Frip in der Bahnhof-
straße wird in den nächsten zwei Wochen dauerhaft abge-
baut.
Wir bitten Sie daher, nichts mehr in den Container einzu-
werfen.
Vielen Dank für das Verständnis und Beachtung.

Wohnungsbörse
– eine hilfreiche Möglichkeit bei der Suche nach einer 
neuen Wohnung
Die Gemeinde Schopfloch bietet eine Wohnungsbörse an; 
eine Chance für alle, die aktuell auf Wohnungssuche sind 
oder gerne eine Wohnung vermieten möchten.
Dieses Angebot ist kostenlos und mit keinem großen Auf-
wand für Sie verbunden. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist 
im Rathaus anzurufen (Tel.: 07443 9603-16) und uns leerste-
hende Wohnungen mitzuteilen.

Kein Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der 
Gesamtgemeinde ohne schriftliche Genehmigung 
durch die Gemeindeverwaltung Schopfloch
Nachdem in der letzten Zeit vermehrt unangemeldet Feu-
erwerke in Schopfloch sowie den Ortsteilen abgebrannt 
wurden und sich Bürger über Ruhestörungen bei uns zum 
Teil massiv beklagt hatten, weist die Gemeindeverwaltung 
Schopfloch darauf hin, dass Zuwiderhandlungen bei nicht 
genehmigten Feuerwerken mit einem Bußgeld belegt wer-
den können.

Hinweis:
Das Abbrennen von sog. pyrotechnischen Gegenständen 
(wie z. B. Teile eines Silvester-Feuerwerks) ist nach § 23 Abs. 
2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) 
grundsätzlich genehmigungspflichtig und ohne Genehmi-
gung vom 02.01. bis 30.12. eines jeden Jahres verboten.
Am 31.12. und 01.01. ist das Abbrennen von Feuerwerkskör-
pern allerdings auch ohne Genehmigung zulässig.
Eine Genehmigung wird vom Bürgermeisteramt Schopfloch 
erteilt. Sie sollte mindestens 3 Wochen vor dem Ereignis be-








